Dienstvereinbarung zur Suchtvermeidung
Zwischen der Dienststelle ... und dem Personalrat ... wird zur Vorbeugung und Bekämpfung von Alkoholsucht und anderer Suchtarten folgende Dienstvereinbarung geschlossen.
§ 1 Zielsetzung
Ziel dieser Vereinbarung ist es, die Gesundheit der Mitarbeiter zu erhalten, Suchtgefährdeten und Suchtkranken möglichst frühzeitig ein Hilfsangebot zu unterbreiten, den Suchtmissbrauch zu bekämpfen und die Arbeitssicherheit zu erhöhen.
§ 2 Geltungsbereich
Diese Dienstvereinbarung gilt in erster Linie für die Bekämpfung der Alkoholsucht. Für andere Suchtarten ist sie nach Beratung durch den Suchtberater modifiziert anwendbar. Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Mitarbeiter der Dienststelle.    
§ 3 Aufklärungs- und Schulungsmaßnahmen 
Die Vorgesetzten werden im Rahmen ihrer Führungsverantwortung mittels Aufklärungs- und Schulungsmaßnahmen über mögliche Suchtmittelerkrankungen informiert und in die Anwendung der Gesprächskette eingewiesen. Dadurch wird sichergestellt, dass vor Eintritt der Einzelfallproblematik ein ausreichend hoher Kenntnisstand zu Suchtgefahren – zum Beispiel der Alkoholkrankheit oder des Medikamentenmissbrauchs –, den präventiven Möglichkeiten und ihrer Umsetzung vorhanden ist. Die Schulung erfolgt durch den Betriebsarzt oder eine von ihm vorgeschlagene Fachkraft.
§ 4 Vorgehensweise bei erstmaliger Auffälligkeit 
Bei der Abwehr von Suchtgefahren haben Vorgesetzte eine besondere Bedeutung. Sie sind angehalten, mit dazu beizutragen, dass einer suchtgefährdeten Mitarbeiterin oder einem suchtgefährdeten Mitarbeiter rechtzeitig die erforderliche Hilfe zuteilwird. Allerdings sind die Vorgesetzten auch dafür verantwortlich, dass die notwendigen Schritte eingeleitet werden, wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter infolge Suchtmissbrauchs seine/ihre arbeitsvertraglichen Verpflichtungen nicht mehr erfüllen kann, beispielsweise häufig fehlt, zu spät kommt oder Ähnliches. Der Suchtberater soll zur Unterstützung des Vorgesetzten herangezogen werden. Die Umsetzung erfolgt in einer Kette von insgesamt 5 Gesprächen.
1. Gespräch 
Entsteht bei Vorgesetzten, insbesondere bei dem unmittelbaren Vorgesetzten, der Eindruck, dass ein Mitarbeiter wegen suchtbedingter Verletzung seiner Dienstpflichten auffällt oder suchtgefährdet ist oder dass schon eine Abhängigkeit besteht, so führen sie mit ihm ein vertrauliches Gespräch. Die Vorgesetzten zeigen Wege zur Hilfe auf. 
2. Gespräch  
Ist im Verhalten des Mitarbeiters in circa 4 Wochen keine positive Veränderung festzustellen, so ist vom Vorgesetzten nach Absprache mit dem Dienstherrn gemeinsam mit dem Personalrat und dem Betriebsarzt/Suchtberater ein weiteres Gespräch zu führen. Der Mitarbeiter wird eindringlich auf mögliche arbeitsrechtliche Konsequenzen, die bis zur Kündigung führen können, hingewiesen. Dem Betroffenen werden die Adressen der örtlichen Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen ausgehändigt. Dieses Gespräch wird dokumentiert, die Niederschrift wird zur Personalakte genommen. 
3. Gespräch  
Ändert sich das Verhalten des Betroffenen in den nächsten circa 4 Wochen nicht, führen Vorgesetzte, Personalrat und Betriebsarzt/Suchtberater ein gemeinsames Gespräch mit ihm. Der Betroffene erhält eine schriftliche Abmahnung. Er bekommt erneut Hinweise auf die Suchtberatungsstellen und Selbsthilfegruppen sowie zusätzlich auf Fachkliniken und die Behandlungsdauer.
4. Gespräch  
Ist im Verhalten des Betroffenen in einem überschaubaren Zeitraum – mindestens 4 Wochen – noch immer keine positive Veränderung festzustellen, so findet ein neues Gespräch statt, an dem dieser neben dem Vorgesetzten, dem Personalrat und dem Betriebsarzt/Suchtberater teilnimmt. Der Betroffene erhält eine weitere schriftliche Abmahnung. Der Mitarbeiter wird aufgefordert, ein konkretes Hilfsangebot wahrzunehmen. 
5. Gespräch
Lehnt der Kranke nach längstens weiteren 4 Wochen immer noch therapeutische Maßnahmen ab, führt der Dienstherr mit ihm ein letztes Gespräch unter Beteiligung des Vorgesetzten, des Personalrats und des Betriebsarztes/Suchtberaters. Sofern der Mitarbeiter in dieser Zeit nicht mit therapeutischen Maßnahmen beginnt, droht die Kündigung.
§ 5        Vorgehensweise beim Rückfall 
Erleiden Suchtkranke nach einer aus eigener Einsicht eingeleiteten Therapie einen Rückfall, beginnt die Kette der Gespräche erneut.
§ 6        Suchtberater und Suchthelfer 
Zur Umsetzung geeigneter Maßnahmen und zur Unterstützung der betrieblich Verantwortlichen wird der Betriebsarzt als Suchtberater bestellt. Der Suchtberater soll zu seiner Unterstützung auch intern geschulte Suchthelfer, beispielsweise trockene Alkoholiker, einsetzen. Der Suchtberater und die Suchthelfer unterliegen in dieser Funktion wie Ärzte der Schweigepflicht.
§ 7 Schlussbestimmungen  
Diese Dienstvereinbarung tritt mit Unterzeichnung in Kraft. Sie kann mit einer Kündigungsfrist von (3 Monaten zum Ende eines Kalenderjahrs) gekündigt werden. 
Ort, Datum, Unterschriften

